
Stadt Schwedt/Oder 
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales 
Untere Straßenverkehrsbehörde 
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5 
16303 Schwedt/Oder 

Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot 
und/oder zur Durchführung von Transporten in der Hauptreisezeit gemäß der 
Ferienreiseverordnung (FerReiseV) 

Antragsteller bzw. Antragstellerin: 
Name, Vorname oder Firma des Fahrzeugführers: 

Sitz des Unternehmens oder der Zweigniederlassung: 

Im Auftrag einer Drittfirma 
 ja, es wird im Auftrag einer Drittfirma gehandelt. 

Hinweis: In diesem Fall ist eine entsprechende Bestätigung der Auftragsfirma mit einzureichen. 
 nein, es wird nicht im Auftrag einer Drittfirma gehandelt. 

Beantragt wird: 
 Ausnahmegenehmigung zur Durchführung von Transporten an Sonntagen und 

gesetzlichen Feiertagen (§ 30 Abs. 3 StVO) 
und/oder 
 Ausnahmegenehmigung zur Durchführung von Transporten in der Hauptreisezeit 

nach § 1 Abs. 1 der Ferienreiseverordnung in der zurzeit geltenden Fassung 
für: 
Art des zu transportierendem Gut: 

von (Abgangsort und Anschrift der Ladestelle): 

ggf. über (genauer Beförderungsweg):  

nach (Abgangsort und Anschrift der Ladestelle): 

für die Zeit vom: bis 

Bei Kombinationen von einem Zugfahrzeug mit mehr als einem Anhänger oder Auflieger, ist die 
gesonderte Tabelle auf Seite 2 zu verwenden. Für jedes weitere Zugfahrzeug ist die Tabelle erneut 
auszufüllen.  
Es ist dem Antrag von jedem Zugfahrzeug und auch von jedem Anhänger oder Auflieger eine gut 
leserliche Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit einzureichen. 

Fahrzeugart  Lkw  Anhänger  Zugmaschine  Auflieger 
amtliches 
Kennzeichen 
zulässiges 
Gesamtgewicht 

Datum Unterschrift 

Eingangsstempel: 
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Fahrzeugart  Lkw oder  Zugmaschine 
amtliches 
Kennzeichen 

 

 

ggf. in Kombination mit  amtliches  
Kennzeichen 

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  

 Anhänger oder  Auflieger  
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